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Vorwort

Es ist nicht alltäglich, dass die Regierung des
Kantons Graubünden historische Forschungsaufträge
ausschreibt. Im Dezember 2014 aber hat sie sich
zu einem solchen Schritt entschlossen. Es wurde
damals als sinnvoll und wichtig erachtet, fundierte
Grundlagen erarbeiten zu lassen zur Beurteilung
der sogenannten «fürsorgerischen Zwangsmassnahmen»,

wie sie auch in Graubünden in den

vergangenen Jahrzehnten zur Anwendung kamen.
Zweifellos ist aus heutiger Sicht in vielen Fällen,
die unter diesem Stichwort diskutiert werden,
Unrecht geschehen. Dabei denken wir insbesondere

an «administrative Versorgungen», wie sie bis
1981 möglich waren, oder an behördlich angeordnete

Fremdplatzierungen von Kindern in Fleimen
und Pflegefamilien. Die betroffenen Menschen
und mit ihnen grosse Teile der Gesellschaft
wünschen heute zu Recht eine Aufarbeitung der
damaligen Praxis, eine Anerkennung des Erlittenen
und - soweit dies möglich ist - eine Wiedergutmachung.

Die nun vorliegende Studie soll den Weg zu
einer differenzierten Betrachtung der fürsorgerischen

Zwangsmassnahmen ebnen. Dafür ist es
allerdings wichtig anzuerkennen, dass «Zwang»
wohl immer ein Element der Fürsorge und des
Sozialstaates sein muss. Auch heute müssen
zuweilen Massnahmen gegen den Willen von
Betroffenen oder gegen den Willen ihres Umfelds
durchgesetzt werden; grundsätzlich immer in der
Überzeugung, damit im recht verstandenen Interesse

der Betroffenen zu handeln. Ein Sozialstaat,
der gänzlich ohne Zwangsmassnahmen auskäme,
ist wohl nur schwer vorstellbar. Die rechtlichen
Voraussetzungen, die Leitlinien der sozialen
Arbeit sowie das gesamte gesellschaftliche Umfeld
haben sich in den letzten Jahrzehnten aber zum
Glück stark gewandelt. Nicht zuletzt ist seit den
1950er-Jahren ein enormer Zuwachs an Wohlstand

zu verzeichnen. Auch dies hat das
Erscheinungsbild sozialer Probleme stark verändert. Bis
heute aber ist die Anwendung von «Zwang» in der
sozialen Arbeit ein Spannungsfeld, und bis heute
irrt man (leider) immer wieder bei der Beurteilung
der Situationen, der Folgen und Wirkungen.

Im besten Fall kann die vorliegende Studie
neben der Aufarbeitung des Gewesenen unseren
Horizont auch bezüglich der adäquaten Anwendung

von Zwang im fürsorgerischen Kontext
erweitern und uns vorsichtiger machen gegenüber

Pauschalisierungen aller Art. In diesem Sinn müssen

die heute kritisch diskutierten «fürsorgerischen

Zwangsmassnahmen» in ihren historischen
Kontext gestellt und als Teil der Geschichte des
Sozialstaats und im Besonderen der Geschichte
der sozialen Arbeit interpretiert werden. Eines der
Ziele der Studie bestand denn auch darin, neben
den Betroffenen die häufig milizartig organisierten

Behörden, ihre finanziellen und personellen
Ressourcen sowie ihre Leitvorstellungen sichtbar
zu machen. Es darf davon ausgegangen werden,
dass die damals auf Behördenseite handelnden
Personen im Grundsatz und im Durchschnitt nicht
wesentlich anders motiviert waren als die
Menschen, die heute in diesem Arbeitsfeld tätig sind.
Auch diese Perspektive verdient Beachtung und
Interesse.

Zu den «Grundlagen» der fürsorgerischen
Zwangsmassnahmen gehören selbstverständlich
die jeweils geltenden rechtlichen Voraussetzungen.

Deshalb war eine Analyse der gesetzlichen
Bestimmungen ein weiteres wichtiges Ziel der
Studie. Es ist ein grosser Unterschied, ob sich
Behörden früherer Jahrzehnte in ihrer Praxis nicht
an damals geltendes Recht hielten oder ob das
damals geltende Recht aus heutiger Sicht als
ungenügend erscheint. In diesem Zusammenhang
interessiert auch, aus welchen Motiven die damalige

Gesetzgebung entstand respektive auf welche

Problemlagen sie reagierte. Und zudem fragt
man sich, ob es damals eine zeitgenössische
Opposition gegen diejenigen Elemente gab, die uns
heute irritieren. Die nun vorliegende Studie enthält

relevantes, bisher wenig bekanntes Material
zu all diesen Themen. Aus heutiger Sicht erstaunt
vor allem, welch enormen Ermessensspielraum
die Gesetzesgrundlagen den Behörden bis in die
1970er-Jahre beliessen.

Ebenfalls von grossem Interesse wäre ein
Mengengerüst zu den fürsorgerischen
Zwangsmassnahmen. Schon in der Ausschreibung zur
Studie wurde allerdings nur verlangt, dass die Au-
tor-/innen versuchen sollten, die fürsorgerischen
Zwangsmassnahmen zu quantifizieren. Die
damit verbundene Vermutung, dass dies äusserst
schwierig werden könnte, bewahrheitete sich
leider; zum einen wegen definitorischer Probleme
(Was zählt in einem komplexen fürsorgerischen
Geschehen, das eine ganze Familie betrifft, als
einzelne Zwangsmassnahme?), zum anderen, weil
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auf kantonaler Ebene die für das Thema relevanten

spezifischen Massnahmen (Bevormundungen,

Fremdplatzierungen, Heimschaffungen etc.)
statistisch offenbar nicht sehr interessierten.
Immerhin - die Autorinnen und Autoren der Studie
haben zusammengetragen und analysiert, was an
Zahlenmaterial greifbar war.

Schliesslich sollte die Studie die Aktenlage zu

den fürsorgerischen Zwangsmassnahmen erheben.

Die umfangreichen, annähernd 300 Seiten
umfassenden Resultate dieser Erhebung finden
Sie nicht in vorliegender Publikation, sondern
auf der Website des Staatsarchivs Graubünden.
Dies hat unter anderem den Vorteil, dass das
entstandene Verzeichnis laufend aktualisiert werden
kann. Es listet geordnet nach den staatlichen Ebenen

auf, was in den diversen Bündner Archiven an
Akten vorhanden ist. Dieses Verzeichnis erleichtert

die Suche nach Akten betroffener Personen,
die sich angesichts vielfacher Zuständigkeiten
und unterschiedlicher Aktenführungs- und
Aufbewahrungsregeln häufig nicht einfach gestaltet.

Die vorliegende Studie soll keine abschliessende

Beurteilung der fürsorgerischen
Zwangsmassnahmen darstellen. Sie will Grundlagen zu
dieser Beurteilung liefern und damit auch weitere
Forschungen erleichtern. In dieser Hinsicht
erscheint die Bündner Studie zu einem günstigen
Zeitpunkt, denn auf nationaler Ebene untersucht
aktuell eine Expertenkommission die «administrative

Versorgung» bis 1981. Zudem ist kürzlich
ein Nationalfondsprojekt mit dem Titel «Fürsorge
und Zwang» lanciert worden. Diese neuen Projekte

können nun mühelos auch auf die Ergebnisse
unserer Studie zurückgreifen.

Die öffentliche Ausschreibung des Forschungsprojekts

2015 führte uns zum Interdisziplinären
Zentrum für Geschlechterforschung der Universität

Bern, wo mit Tanja Rietmann eine ausgewiesene

Expertin zum Thema der fürsorgerischen
Zwangsmassnahmen tätig ist. Ich danke ihr und
ihrem Team, namentlich Grazieila Borrelli und Sandra

Buchli, für die engagierte Arbeit. Dass das
Forschungsteam über einen geschulten Blick für die
Rolle der Kategorie Geschlecht verfügt, erwies
sich für die Studie als Gewinn. Nicht nur bei den
Betroffenen wurden Frauen anders behandelt als

Männer, auch auf Seite der Behörden sind
offensichtlich klare geschlechterspezifische Zuordnungen

zu entdecken.
Ebenfalls zu danken habe ich der kantonalen

Begleitgruppe zum Projekt, die unter der Leitung
von Staatsarchivar Reto Weiss aus den folgenden
Personen bestand: Thomas Kollegger (Leiter des
Amtes für Gemeinden), Andrea Ferroni (Leiter des
Sozialamts Graubünden, bis Februar 2016),
Alexandra Buchmeier (Juristin beim Departement für
Justiz, Sicherheit und Gesundheit) sowie Marius
Risi (Leiter des Instituts für Kulturforschung
Graubünden). Zu danken ist schliesslich den diversen
Archiven und Institutionen im Kanton, welche die

Umfrage zur Aktenlage in guter Qualität
beantworteten.

Es bleibt mir, dieser Publikation eine gute
Aufnahme zu wünschen. Sie ist meines Erachtens
trotz des anspruchsvollen Themas sehr gut lesbar
ausgefallen. Sie verdient eine breite Beachtung.

Chur, im April 2017 Martin Jäger, Regierungsrat
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Einleitung

Betroffene und Opfer von so genannten
fürsorgerischen Zwangsmassnahmen wenden sich in

der Schweiz seit einigen Jahren verstärkt an die
Öffentlichkeit. Sie fordern die Anerkennung, dass
ihnen Unrecht widerfahren ist. Sie verlangen die
wissenschaftliche Aufarbeitung, um das individuell

erlebte Schicksal als kollektive Geschichte
sichtbar zu machen, und einige fordern finanzielle
Entschädigung. Vieles ist ins Rollen geraten und

einige Ziele wurden bereits erreicht. Politik,
Behörden und Institutionen sowie breite Teile der
Gesellschaft reagieren nicht länger im Modus, dass
Vergangenes vergangen zu sein und im damaligen
Zeitgeist still zu ruhen habe. Es bricht sich die
Erkenntnis Bahn, dass das Wissen um diesen Teil

der Schweizer Sozialgeschichte, der nicht eine
Minderheit, sondern Hunderttausende und
damit Generationen geprägt hat, wichtig ist, um das
Jetzt zu verstehen und Sensibilität für kritische
Fragen der Gegenwart zu entwickeln. So verweist
die Thematik der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen

auf Fragen, die sich in modernen Demokratien

immer wieder aufs Neue stellen: Wie sollen

individuelle Interessen und gesellschaftliche
Ordnungsbedürfnisse gegeneinander abgewogen
werden? Wo liegen die Grenzen sozialstaatlicher
Eingriffe in das Grundrecht der persönlichen
Freiheit? Wie gilt es mit dem schwierigen, jedoch
nicht auflösbaren Spannungsverhältnis zwischen
Hilfe und Kontrolle umzugehen? Wann ist es die
Aufgabe des Staates, Schutzpflichten
wahrzunehmen? Die Bewegung ist in der Schweiz nicht
singulär, auch in anderen Ländern wie Irland,
Deutschland, Österreich, Schweden oder Australien

sind vor allem seit den 2000er-Jahren vielfältige

Aufarbeitungsprozesse in Gang gekommen.1

Ein wichtiges Zeichen setzte in der Schweiz
2010 die damalige Bundesrätin und Vorsteherin
des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements,

Eveline Widmer-Schlumpf, indem sie

gemeinsam mit kantonalen Fachkonferenzen bei

ehemaligen administrativ versorgten Personen
um Entschuldigung bat.2 Im April 2013 bat
Bundesrätin Simonetta Sommaruga im Namen der
Landesregierung und zusammen mit Vertreterinnen

und Vertretern von Städten, Gemeinden,
Kantonen, Kirchen und des Bauernverbands bei
allen Betroffenen von fürsorgerischen
Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen um
Entschuldigung. Sommaruga betonte, dass der Ge-
denkanlass nur der Beginn einer umfassenden
Auseinandersetzung und Aufarbeitung sei;
wissenschaftliche Forschungen müssten folgen und
die Frage der finanziellen Entschädigung müsse
geprüft werden.3 In der Folge setzte Sommaruga
einen Runden Tisch ein, an dem sich Betroffene,
interessierte Behörden und Institutionen wie auch
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
beteiligten. Der Runde Tisch hatte den Auftrag, die
Aufarbeitung fürsorgerischer Zwangsmassnahmen in

der Schweiz auf breiter Ebene in die Wege zu
leiten.4 Es folgte der Aufbau von Anlaufstellen für
Betroffene in den Kantonen, Empfehlungen
betreffend die Aktensicherung und den Aktenzugang
wurden erlassen und ein Soforthilfefonds für
Betroffene in schwierigen finanziellen Verhältnissen
wurde ins Leben gerufen. Ein Rehabilitierungsgesetz

für administrativ versorgte Menschen, das
im August 2014 in Kraft trat, anerkennt, dass
administrativ Versorgten aus heutiger Sicht Unrecht
angetan worden ist und beauftragt eine unabhängige

Expertinnen- und Expertenkommission mit

1 Vgl. hierzu Lengwiler Martin et al., Bestandsaufnahme
der bestehenden Forschungsprojekte in Sachen Verding-
und Heimkinder. Bericht zuhanden des Bundesamts für
Justiz EJPD, Bern 2013, S. 17-21; Schweizerisches
Institut für Rechtsvergleichung, Gutachten über
Aufarbeitungsprozesse von Missständen im Zusammenhang mit
fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen

oder vergleichbaren Umständen mit besonderer
Berücksichtigung finanzieller Entschädigungen, Lausanne

2014. - Verschiedene parlamentarische Vorstösse zur
Aufarbeitung wurden in der Schweiz um das Jahr 2000
noch abgelehnt. Vgl. Botschaft zur Volksinitiative
«Wiedergutmachung für Verdingkinder und Opfer fürsorgerischer

Zwangsmassnahmen (Wiedergutmachungsinitiative)»
und zum indirekten Gegenvorschlag (BG über die

Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen
und Fremdplatzierungen vor 1981), in: BBI 2016, S. 106.

2 Widmer-Schlumpf Eveline, Administrativ Versorgte -
Gedenkanlass in Hindelbank vom 10. September 2010,
<http://www.ejpd.admin.ch/ejpd/de/home/aktuell/re-
den—interviews/reden/archiv/reden_eveline_widmer-
schlumpf/2010/2010-09-10.html>, Stand: 11. Nov. 2016;
EJPD/BJ, Fürsorgerische Zwangsmassnahmen und

Fremdplatzierungen in der Schweiz vor 1981. Bericht
und Massnahmenvorschläge des Runden Tisches für
die Opfer von fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und
Fremdplatzierungen vor 1981, Bern 2014, S. 16-17.

3 EJPD/BJ, Fürsorgerische Zwangsmassnahmen (2014),
S. 17.

4 Ebd.



der historischen Aufarbeitung der administrativen
Versorgungen.5 Im Dezember 2014 wurde die
so genannte Wiedergutmachungsinitiative
eingereicht, die finanzielle Wiedergutmachungsleistungen

sowie eine eingehende wissenschaftliche
Aufarbeitung allgemein fürsorgerischer
Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen forderte.6
Ein Gegenvorschlag des Bunderats berücksichtigte

die Hauptforderungen der Initiative, worauf
die Initiantinnen und Initianten das Volksbegehren
zurückzogen. Folglich kann im Frühling 2017 das

Bundesgesetz über die Aufarbeitung der
fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen

vor 1981 in Kraft treten.
Auch auf der Ebene der Kantone und einzelner

Institutionen erfolgten Anstrengungen, um die
Thematik der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen

und Fremdplatzierungen wissenschaftlich
zu untersuchen. Nachdem im Frühjahr 2010 die
Medien über Gewalt und Missstände in Luzerner
Kinderheimen berichtet hatten, liess die
Kantonsregierung die Vorkommnisse in Luzerner Kinder-
und Jugendheimen sowie Erziehungsanstalten
erforschen.7 Luzern war damit der erste Kanton der
Schweiz, der sich der Thematik auf diese Weise
annahm. Eine der jüngsten Forschungen, die auch
den Kanton Graubünden betrifft, ist die Studie,
welche die Kinderheimstiftung Gott hilft anlässlich

ihres hundertjährigen Jubiläums in Auftrag
gab, wobei sich das Augenmerk der Studie vor
allem auf den Wandel der Erziehungsverständnisse

richtet.8 Wichtige Verständigungsprozesse
vermochten zudem Ausstellungen wie Verdingkinder
reden oder Spielfilme wie Der Verdingbub (2011)
oder Lina (2016) in Gang zu setzen, die ein breites
Publikum erreichten. Auch Zeugnisse Betroffener
wie das autobiographische Buch Schattenkind
(2016) des Bündners Philipp Gurt leisten einen
wichtigen Beitrag zur Aufarbeitung. Sie bringen
das Erleben Betroffener nahe und verweisen auf
Missstände, wie sie in behördlichen Dokumenten
vielfach nicht aufscheinen.

5 BG über die Rehabilitierung administrativ versorgter
Menschen vom 21. März 2014 (SR 211.223.12), in Kraft
seit dem 1. Aug. 2014.

6 <http://www.wiedergutmachung.ch>, Stand: 11. Nov.
2016.

7 Akermann Martina / Furrer Markus / Jenzer Sabine, Be¬

richt Kinderheime im Kanton Luzern im Zeitraum von
1930-1970. Schlussbericht zuhanden des Regierungsrats

des Kantons Luzern, Luzern 2012.
8 Luchsinger Christine, «Niemandskinder». Erziehung in

den Heimen der Stiftung Gott hilft 1916-2016, Chur
2016.

Im Dezember 2014 beschloss die Bündner
Regierung, eine Studie zu fürsorgerischen
Zwangsmassnahmen im Kanton Graubünden erarbeiten zu
lassen und schrieb einen entsprechenden Auftrag
öffentlich aus.9 Im September 2015 begann ein

Forschungsteam des Interdisziplinären Zentrums
für Geschlechterforschung IZFG der Universität
Bern mit den Arbeiten. Der Forschungsauftrag
orientiert sich an einem Verständnis von
fürsorgerischen Zwangsmassnahmen, wie es sich in

den letzten Jahren in den gesellschaftlichen,
politischen und wissenschaftlichen Diskussionen
herauskristallisiert hat.10 Namentlich umfasst dies
administrative Versorgungen, Fremdplatzierungen
von Minderjährigen11 bei Pflegefamilien, in

Heimen oder in Anstalten, Zwangsadoptionen sowie
Eingriffe in die Reproduktionsrechte. Es hat sich

gezeigt, dass eine gleichberechtigte Behandlung
all dieser Massnahmen den Rahmen der vorliegenden

Studie sprengen würde, weswegen die
Untersuchung vor allem auf die beiden erstgenannten
Interventionen fokussiert. An einzelnen Stellen
wird auf damit eng verknüpfte Massnahmen wie
Entmündigungen eingegangen, die, wie die
untersuchten Quellen zeigen, ein wichtiges Element der
(zwangs-)fürsorgerischen Praxis waren.

Der Begriff der «fürsorgerischen
Zwangsmassnahmen» - historisch findet sich auch der
Begriff der «staatlichen Eingriffsfürsorge»12 - ist
wissenschaftlich nicht abschliessend definiert. Er

wird heute als Oberbegriff verwendet, mit dem
ein Bündel von Interventionsmassnahmen ge-
fasst wird, welche die Behörden seit dem 19. und
verstärkt im 20. Jahrhundert vor allem im Kontext
der Fürsorge und der Sozialen Arbeit anwandten
und die unter veränderten Vorgaben zum Teil auch
heute zum Einsatz kommen. Dazu gehören zum

9 Regierungsmitteilung 29. Dez. 2014, <https://www.gr.ch/
DE/Medien/Mitteilungen/MMStaka/2014/Seiten/
2014122901.aspx>, Stand: 11. Nov. 2016.

10 Vgl. Botschaft zur Volksinitiative «Wiedergutmachung
für Verdingkinder und Opfer fürsorgerischer
Zwangsmassnahmen (Wiedergutmachungsinitiative)» und zum
indirekten Gegenvorschlag (BG über die Aufarbeitung
der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und
Fremdplatzierungen vor 1981), in: BBI 2016.

11 Bis 1996 lag das Mündigkeitsalter in der Schweiz beim
vollendeten 20. Lebensjahr, danach wurde es auf das
vollendete 18. Lebensjahr gesenkt.

12 Kropfli Alfred, Die heutigen und zukünftigen Aufgaben
der öffentlichen Fürsorge, Vortrag an der städtischen
Bezirkshelferkonferenz vom 24. November 1967 im Kursaal

Bern, in: Zeitschrift für öffentliche Fürsorge 65/2
(1968), S. 17-21, hierS. 9.
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